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Fernwärme-Anschluss
Bestellung Hausanschluss
	Die unterzeichnete Eigentümerschaft bestellt den Fernwärme-Hausanschluss aufgrund des Reglementes über die Versorgung der Stadt mit Energie und Wasser vom 2. November 2005 und des Stadtwerke-Vollzugsreglementes vom 14. März 2006 für die

	Liegenschaft:
	     
	

	Eigentümerschaft:
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	
	     
	

	Fernwärmeleistung:
	     
	kW
	

	
	(approx. Wert, muss vor der Ausführung durch die Heizungsfirma definitiv bestimmt werden)

	
	
	

	Der Fernwärmebezug hat
	
	

	 FORMCHECKBOX 
 
	in der Regel 4 Monate nach Erstellung der Hausanschluss-Leitung zu erfolgen oder

	 FORMCHECKBOX 
 
	     
	

	

	Der Empfang der massgebenden Rechtsgrundlagen wird hiermit bestätigt.

	
	
	

	Ort / Datum:
	     
	

	Stempel / Unterschrift
der Grundeigentümerschaft:

	
	

	

	

	Kostenvoranschlag (Preisbasis 2007, inkl. Mehrwertsteuer)

	
	
	

	Approximative Kosten zu Lasten der Eigentümerschaft für das Erstellen des Fernwärme-Anschlusses von der Verteilleitung bis zur Messeinrichtung, auf der Basis der Leitungsführung gemäss

	
	     
	

	
	
	

	- Aussenleitung
	ca. Fr.
	     
	

	- Innenleitung
	ca. Fr.
	     
	

	- Nachträglicher Hausanschluss
	ca. Fr.
	     
	

	- Anschlussbeitrag
	ca. Fr.
	     
	

	Total
	ca. Fr.
	     
	

	

	Die Abrechnung erfolgt nach Art. 46 des Stadtwerke-Vollzugsreglementes.

	
	
	

	
	
	Sankt Galler Stadtwerke
Fernwärmeversorgung
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